
Erziehungskonsens
 2018/19

G
ym

nasium
 am

 Silberkam
p

A
ktion / Ziel

K
onsens

M
aßnahm

e/K
onsequenz

B
enutzung digitaler 

G
eräte

Film
en/Fotografieren

Verbreiten von B
ild und 

Ton
C

yberm
obbing

R
eflektierter und 

gesetzeskonform
er 

U
m

gang m
it m

obilen 
M

edien und sozialen 
N

etzw
erken

D
ie Benutzung und das sichtbare Tagend eines H

andys in 
der H

and ist in unserer Schule verboten. D
ies gilt nicht nur

im
 Schulgebäude, sondern auch für den Pausenhof und 

die Eingangsbereiche.
D

igitale G
eräte dürfen grundsätzlich nur unter Aufsicht und

im
 Auftrag der Lehrkräfte für U

nterrichtszw
ecke eingesetzt 

w
erden.

Eine Ausnahm
e für die R

egelungen bilden die Jahrgänge 
11 und 12. D

en Schülerinnen und Schülern ist erlaubt, in 
der M

ensa und im
 O

berstufenraum
 digitale G

eräte zu 
nutzen. D

er G
ebrauch in den Pausenhallen und G

ängen 
ist nicht gestattet. 

Strafbar m
acht sich jeder, der

•
gegen die Persönlichkeitsrechte oder das R

echt 
am

 eigenen Bild verstößt.
•

verbotene D
arstellungen von Pornographie, 

G
ew

alt, R
assism

us besitzt oder per M
ail, in den 

sozialen N
etzw

erken oder auf sonstigen W
egen 

w
eiterverbreitet.

•
verbotene Inhalte auf seinem

 G
erät belässt, 

anderen Kindern oder Jugendlichen zeigt, zustellt 
oder austauscht.

•
G

ew
altakte oder andere verbotene Szenen 

fotografiert, ins Internet stellt oder vom
 Internet 

herunterlädt.
•

jem
anden in W

ort, Schrift, Bild, durch G
ebärde 

oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift – direkt 
oder im

 N
etz (C

yberm
obbing).

B
enutzung digitaler G

eräte
1. Verstoß:  Erziehungsm

ittel
Abgabe des H

andys für 20 Schultage und Elternbrief
2. Verstoß:  Erziehungsm

ittel
Abgabe des H

andys für 4 M
onate und 10 

Sozialstunden;
Elternbrief
3. Verstoß: Klassenkonferenz: O

rdnungsm
aßnahm

e
ggf. Ausschluss von Schulfahrten; ggf. zusätzliche 
Sozialstunden

Film
en/Fotografieren; Verbreiten von B

ild und Ton;
C

yberm
obbing

E
rziehungsm

ittel: 10 -20 Sozialstunden, Elternbrief und 
G

espräch. Abgabe des H
andys für m

indestens 2 
M

onate 
-

Je nach Schw
ere: Strafantrag bei der Polizei 

und K
lassenkonferenz: O

rdnungsm
aßnahm

e: 
ggf. Klassenw

echsel oder Ausschluss von 
Schulfahrten; ggf. zusätzliche Sozialstunden

-
im

 W
iederholungsfall K

lassenkonferenz: 
O

rdnungsm
aßnahm

e, ggf. Schulw
echsel

R
auchen 

U
m

setzung von 
G

esetz/E
rlass

D
as R

auchen auf dem
 Schulgelände ist verboten. 

Inform
ation der Eltern, sozialer D

ienst oder 
O

rdnungsdienst, nach 4 Verstößen Klassenkonferenz

B
etreten und Verlassen 

des Schulgeländes

V
erm

eidung von G
efahren

D
as Betreten des Schulgeländes ist „Frem

den“ nur m
it 

G
enehm

igung gestattet. D
iese erhalten sie im

 Sekretariat.
D

as Verlassen des Schulgeländes ist für die Klassen 5 - 
10 nur m

it schriftlicher G
enehm

igung der Eltern m
öglich. 

Erteilung von H
ausverbot.

D
isziplinarische M

aßnahm
en (Ü

bernahm
e zusätzlicher 

Arbeiten außerhalb der U
nterrichtszeit); Eintrag in die 

Schülerakte; Inform
ation an die Eltern.



Verhalten in den großen 
Pausen/in der M

ittagspause

G
eordneter S

chulbetrieb

In den großen Pausen verlassen die Schüler und 
Schülerinnen die Klassenräum

e. D
ie Lehrkraft schließt die 

R
äum

e ab. D
ie Schüler/Schülerinnen halten sich w

ährend der
M

ittagspause nicht in den Fluren vor den U
nterrichtsräum

en 
auf, da sie dort m

öglichw
eise U

nterricht stören.

D
isziplinarische M

aßnahm
en (zusätzliche 

R
einigungsdienste…

); Info an die Eltern 

N
utzung der C

om
puterräum

e
R

eflektierter U
m

gang m
it der IT -

U
m

gang m
it S

chuleigentum

D
ie N

utzung der C
om

puterräum
e ist nur bei Anw

esenheit 
einer Lehrkraft erlaubt. Es gilt eine gesonderte 
N

utzungsordnung, die auf der H
om

epage einsehbar ist. 
Essen und Trinken sind nicht erlaubt.

D
isziplinarische M

aßnahm
en (ggf. 

Ausschluss von der N
utzung des 

C
om

puterraum
es für eine gew

isse Zeit), 
Eintrag in die Schülerakte.

Sauberkeit/M
üllentsorgung/

R
einigungsdienst

A
ktives U

m
w

eltverhalten -
Identifikation – W

ohlfühlen - 
U

m
gang m

it S
chuleigentum

Jeglicher M
üll w

ird in die entsprechenden M
üllcontainer 

entsorgt. Auf Aufforderung entfernen Schüler/Schüler-innen 
auch M

üll, den sie nicht verursacht haben. Jede Klasse ist für 
die R

einigung ihres Klassenraum
es und des dazugehörigen 

Flur- oder Treppenabschnitts vor dem
 Klassenraum

 
grundsätzlich verantw

ortlich, „frem
de“ R

äum
e w

erden sauber 
und ordentlich verlassen. D

ie R
egeln des 

Energiem
anagem

ents sind zu beachten.

Zusätzlicher R
einigungsdienst für Schüler/ 

Schülerinnen/ Klasse außerhalb der 
U

nterrichtszeiten. Inform
ation an die Eltern.

Verhalten in der M
ensa

Ü
bernahm

e von V
erantw

ortung
Es gilt die M

ensaordnung, die auf der H
om

epage einsehbar 
ist. 

O
rdnungsdienste in der Schule

Fehlen im
 U

nterricht
S

chulpflicht - 
R

echenschaftspflicht

Es erfolgt eine telefonische Krankm
eldung  am

 selben Tag, 
bei M

inderjährigen durch die Erziehungsberechtigten. 
Spätestens am

 3. Tag des Fehlens m
uss eine schriftliche 

Entschuldigung vorliegen. Bei verpassten Klausuren (ab 
Jahrg. 11) ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, das 
gilt ggf. auch – nach vorheriger Ankündigung - bei verpassten 
Klassenarbeiten (Jahrg. 5 – 10). D

as unentschuldigte Fehlen 
bei verabredeten N

achschreibarbeiten führt zu einer 
Beurteilung m

it „ungenügend“.

G
espräch m

it den Eltern

U
nentschuldigtes Fehlen w

ird im
 Zeugnis 

eingetragen. 

U
nentschuldigtes/unbescheinigtes Fehlen 

führt bei Klausuren zu der Bew
ertung m

it 00
Punkten, bei Klassenarbeiten m

it der N
ote 

6. 
U

nterrichtsbeginn/
U

nterrichtsende 
V

erantw
ortung für Lernzeit -

geordneter A
blauf des 

S
chulbetriebs – V

erm
eidung von

S
törungen 

Schüler/Schülerinnen begeben sich nach dem
 Vorklingeln zu 

den D
oppelstunden zum

 U
nterrichtsraum

. Zeitw
ächter sow

ie 
Lehrer und Lehrerinnen achten auf ein pünktliches 
U

nterrichtsende.

Bei w
iederholtem

 Zuspätkom
m

en: 
Inform

ation an die Eltern; im
 

W
iederholungsfall erfolgt ein N

acharbeiten 
des Versäum

ten an einem
 den Eltern 

rechtzeitig m
itgeteilten N

achm
ittag.

Schüler und Schülerinnen: H
ierm

it bestätige ich, dass ich m
ich als 

Schüler/in dieser Schule verpflichte, die R
egeln der Schulordnung und 

des Erziehungskonsenses einzuhalten!
                                                                       

D
atum

 und U
nterschrift

Erziehungsberechtigte: H
ierm

it bestätigen w
ir/bestätige ich, dass 

w
ir/ich die R

egeln der Schulordnung und des Erziehungskonsenses zur
Kenntnis genom

m
en habe(n) und die Schule bei deren U

m
- und 

D
urchsetzung unterstützen w

erde(n).

D
atum

 und U
nterschrift


